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Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschläg en für die Wahl zum  
21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 im Wahl kreis 129 Warendorf 

 
 

Gemäß § 32 der Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. April 2002 (BGBl. I. S. 1376), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
12. September 2024 (BGBl. 2024 I Nr.283) sowie der Verordnung über die Abkürzung 
von Fristen im Bundeswahlgesetz (BWG) für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag 
vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 436) fordere ich hiermit zur Einreichung von 
Kreiswahlvorschlägen für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 
für den Wahlkreis Nr. 129 Warendorf auf. 
 
Die Kreiswahlvorschläge sind bis spätestens  
 

Montag, den 20. Januar 2025, 18.00 Uhr 
 

bei mir in 48231 Warendorf, Waldenburger Straße 2, Kreishaus, Raum B0.45, schriftlich 
einzureichen (§ 19 BWG). 
 
Die Schriftform ist dann gegeben, wenn die einzureichenden Unterlagen persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sind und im Original vorliegen (§ 54 Absatz 2 BWG). 
 
Die Einreichungsfrist ist eine Ausschlussfrist. Verspätet eingereichte Kreiswahlvor-
schläge sind nicht zulassungsfähig. Es wird dringend empfohlen, die Kreiswahlvor-
schläge möglichst frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, die 
die Gültigkeit der Kreiswahlvorschläge berühren, rechtzeitig behoben werden können. 
 
 
A. Voraussetzungen für die Einreichung von Kreiswah lvorschlägen 
 
1. Kreiswahlvorschläge können von Parteien und Wahlberechtigten nach Maßgabe 

des § 20 BWG eingereicht werden. Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur ei-
nen Kreiswahlvorschlag einreichen. 

 
2. Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter 

Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens 
fünf Abgeordneten vertreten waren, können als solche einen Kreiswahlvorschlag 
nur einreichen, wenn der Bundeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festge-
stellt hat.  
 
Zu diesem Zweck müssen diese Parteien spätestens am  
 

07. Januar 2025, 18.00 Uhr, 
 
der Bundeswahlleiterin, Statistisches Bundesamt, 65180 Wiesbaden, ihre Betei-
ligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben (§ 18 Abs. 2 BWG). In der Anzei-
ge ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen 
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will. Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, 
darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der 
Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle des Bundesvor-
standes. Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie 
ein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes sind der An-
zeige beizufügen. Der Anzeige sollen Nachweise über die Parteieigenschaft 
nach § 2 Absatz 1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt werden. 

 
 
B. Form und Inhalt des Kreiswahlvorschlages 
 

1. Der Kreiswahlvorschlag darf gemäß § 20 BWG nur den Namen eines Bewerbers 
enthalten. Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem 
Kreiswahlvorschlag benannt werden. Als Bewerber kann nur vorgeschlagen wer-
den, wer seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat. Die Zustimmung ist unwi-
derruflich.  

 
2. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO einge-

reicht werden. Er muss gemäß § 34 BWO enthalten: 
 
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, 

den Geburtsort und die Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers, 
 

b) den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) 
deren Kennwort. 

 
3. Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-

Mail-Adresse der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson 
enthalten. 

 
4. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei Mitgliedern des Vor-

standes des Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellver-
treter, persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in Nord-
rhein-Westfalen keinen Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisa-
tion, so müssen die Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der nächstniedri-
geren Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, dem Satz 1 gemäß 
unterzeichnet sein. Die Unterschriften des einreichenden Vorstandes genügen, 
wenn er innerhalb der Einreichungsfrist nachweist, dass dem Landeswahlleiter 
eine schriftliche, § 34 Abs. 2 S. 1 BWO entsprechende Vollmacht der anderen 
beteiligten Vorstände vorliegt. 

 
5. Ist eine Partei im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter 

Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens 
fünf Abgeordneten vertreten (§ 18 Abs.2 BWG), so müssen die Kreiswahlvor-
schläge dieser Partei gemäß § 20 Abs. 2 Satz 3 BWG außerdem von mindestens 
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unter-

876



- 3 - 
 
 
 

zeichnet sein. Die Wahlberechtigung der Unterzeichner in dem betreffenden 
Wahlkreis muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Ein-
reichung des Kreiswahlvorschlages nachzuweisen. Hierfür ist für jeden Unter-
zeichner eine entsprechende Bescheinigung seiner Gemeindebehörde auf dem 
Formblatt nach Anlage 14 BWO dem Kreiswahlvorschlag beizufügen. Das Erfor-
dernis von 200 Unterschriften gilt nicht für Kreiswahlvorschläge von Parteien na-
tionaler Minderheiten. 
 

6. Andere Kreiswahlvorschläge (d. h. solche, die nicht von Parteien eingereicht 
werden) müssen gemäß § 20 Absatz 3 BWG von mindestens 200 Wahlberech-
tigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein, wobei 
drei Unterzeichner ihre Unterschriften auf dem Formblatt des Kreiswahlvorschla-
ges zu leisten haben. Nummer 5 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 
 

7. Muss ein Kreiswahlvorschlag nach den vorhergehenden Nummern 5 und 6 von 
mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschrift-
lich unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern 
nach Anlage 14 zur BWO unter Beachtung des § 34 Absatz 4 BWO zu erbringen.  
 
Die Formblätter werden auf Anforderung vom Kreiswahlleiter kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt. Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift 
(Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Als Bezeichnung 
des Trägers des Wahlvorschlages, der den Kreiswahlvorschlag einreichen will, 
sind außerdem bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort an-
zugeben. Parteien haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglie-
der- oder einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 
BWG zu bestätigen. 
 
Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen die 
Erklärung auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; ne-
ben der Unterschrift sind Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzuge-
ben. Von Wahlberechtigten im Sinne des § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 BWG 
ist der Nachweis für die Wahlberechtigung durch die Angaben gemäß Anlage 2 
BWO und die Abgabe einer Versicherung zu erbringen. Von Wahlberechtigten 
nach § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 BWG ist der Nachweis für die Wahlberech-
tigung durch die Angaben gemäß Anlage 2a und die Abgabe einer Versicherung 
an Eides statt zu erbringen. (§ 34 Abs. 4 Nr. 2 BWO) 
 
Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung 
der Gemeindebehörde, bei der er im Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, 
dass er im Zeitpunkt der Unterzeichnung in dem betreffenden Wahlkreis wahlbe-
rechtigt ist. Gesonderte Bescheinigungen des Wahlrechts sind vom Träger des 
Wahlvorschlages bei der Einreichung des Kreiswahlvorschlages mit den Unterstüt-
zungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen anderen eine Bescheinigung des 
Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der Betreffende den Kreiswahlvor-
schlag unterstützt. (§ 34 Abs. 4 Nr. 3 BWO) 
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Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen. Hat je-
mand mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf 
allen weiteren Kreiswahlvorschlägen ungültig. (§ 34 Abs. 4 Nr. 4 BWO) 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers 
durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher 
geleistete Unterschriften sind ungültig (§ 34 Abs. 4 Nr. 5 BWO). 
 

8. Als Bewerber einer Partei kann gemäß § 21 BWG in einem Kreiswahlvorschlag 
nur benannt werden, wer nicht Mitglied einer anderen Partei ist und in einer Mit-
gliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer besonde-
ren oder allgemeinen Vertreterversammlung hierzu gewählt worden ist.  
 
Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlungen werden in ge-
heimer Abstimmung gewählt. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versamm-
lung ist hierbei vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, 
sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 
Weiteres regelt § 21 BWG. 
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers mit Angaben 
über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen 
Mitglieder und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Kreiswahlvorschlag einzu-
reichen (vgl. Abschnitt B Ziffer 9 c). Hierbei haben der Leiter der Versammlung 
und zwei von diesem bestimmte Teilnehmer gegenüber dem Kreiswahlleiter an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, die 
stimmberechtigten Teilnehmer die Möglichkeit hatten, sich und ihr Programm in 
angemessener Weise vorzustellen. 
 

9. Dem Kreiswahlvorschlag, der nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO einge-
reicht werden soll, sind nach § 34 Abs. 5 BWO beizufügen: 

 
a) die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 

zur BWO, dass er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis 
seine Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben hat, 

 
b) eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der 

Anlage 16 zur BWO, dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist (Wählbar-
keitsbescheinigung), 

 
c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien 

 
a. eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglie-

der- oder Vertreterversammlung, in der der Bewerber aufgestellt worden 
ist, im Falle eines Einspruchs nach § 21 Absatz 4 BWG auch eine Ausfer-
tigung der Niederschrift über die wiederholte Abstimmung mit der nach § 
21 Absatz 6 BWG vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt. Die 
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Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 17 gefertigt, die Versiche-
rung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 18 abgegeben werden, 

 
b. eine Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen Bewerbers gegen-

über dem Kreiswahlleiter nach dem Muster der Anlage 15, dass er nicht 
Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist, 

 
d) die erforderliche Anzahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigung 

des Wahlrechts der Unterzeichner (siehe Abschnitt B Nummer 7) auf Formblät-
tern nach dem Muster der Anlage 14, sofern der Kreiswahlvorschlag von mindes-
tens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein muss. 

 
Die zur Einreichung der Kreiswahlvorschläge erforderlichen Vordrucke sind beim Kreis-
wahlleiter unter der oben genannten Anschrift oder unter wahlen@kreis-warendorf.de 
erhältlich. Für weitere Auskünfte steht das Wahlbüro des Kreises gerne zur Verfügung. 
Es ist telefonisch unter den Rufnummern 02581/53-1030 und 02581/53-1032 erreich-
bar. 
 
 
Warendorf, den 30.12.2024 
 
gez. 
 
Dr. Stefan Funke 
Kreiswahlleiter 
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